
Satzung über die Erhebung von Marktgebühren
(Marktgebührenordnung)

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes hat
der Gemeinderat am 29.4.1983, zuletzt geändert am 20.07.2004, folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Erhebungsgrundsatz

Für die Benützung von Plätzen und Einrichtungen des Wochenmarktes und der Jahrmärkte werden Benutzungsgebühren
nach folgenden Bestimmungen erhoben.

§ 2
Gebührenpflichtiger

Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet, wer das Marktgelände oder die von der Gemeinde bereitgestellten Einrichtungen
benützt. Voraussetzung für die Benutzung ist die Zuweisung durch den Marktmeister.

§ 3
Maßstab und Satz der Gebühren

Für die Inanspruchnahme des Platzes beträgt die Gebühr beim

I. Wochenmarkt

a) für ständige Plätze: je lfd. Meter  52,00 € p.a.
b) für unständige Plätze: je lfd. Meter    1,50 € je Markttag
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II. Jahrmarkt

Für jeden lfd. Meter Verkaufsfront bei den Krämermärkten in Gussenstadt (Maimarkt)
sowie in Dettingen (Kirchweihmarkt) je 2,-- € und bei den Jahrmärkten in Heldenfingen (Brezgenmarkt) und in Gerstetten
(Herbstmarkt) je 5,50 €, mindestens aber 6,-- € in Gussenstadt und Dettingen bzw. 11,-- € in Heldenfingen und Gerstetten.
Für Gegenstände oder Anlagen, die eine Tiefe von 7 m überschreiten, wird die doppelte Gebühr erhoben.

§ 4
Standgeld

Für die Bereitstellung eines gemeindeeigenen Verkaufsstandes beträgt die Gebühr für einen Stand je Markttag (4 m
Verkaufsfront) 10,-- €.

§ 5
Entstehung und Fälligkeit der Gebühren

Die Gebührenschuld entsteht mit der Zuweisung eines Verkaufsplatzes  oder Verkaufsstandes. Die Gebühren für ständige
Plätze werden am 1. Markttag eines jeden  Kalendervierteljahres mit einem Viertel der Jahresgebühr fällig. Die Gebühren für
unständige Plätze und für Verkaufsstände werden mit der  Zuweisung durch den Marktmeister fällig und sind an die
Gemeindekasse bzw. deren Beauftragten zu bezahlen.

§ 6
Sonderbestimmungen

Schwerbeschädigten mit Ausweis wird auf Antrag das Platzgeld um 50 Prozent  ermäßigt. Bei Vergnügungsunternehmen
werden die Marktgebühren im Einzelfall je nach Ertragsfähigkeit festgelegt. Der Unternehmer hat spätestens am
darauffolgenden Werktag mit der Gemeindekasse abzurechnen.
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§ 7
Inkrafttreten

Diese Gebührenordnung tritt am 1.5.1983 in Kraft.

Gerstetten, den 29.07.2004
Polaschek
Bürgermeister

Anmerkung:
Die Änderung des § 3 II Satz 1 vom 17.02.1998 tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Die Änderung der Satzung der §§ 3 und 4 vom 23.07.2001 tritt am 01.01.2002 in Kraft.
Die letzte Änderung der Satzung des § 3 vom 20.07.2004 tritt am 01.08.2004 in Kraft.
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ANLAGE 1 zur Satzung über die Regelung der Märkte d er Gemeinde Gerstetten (Marktordnung)

Marktort Marktflächen Markttage Marktzeiten

A. Wochenmärkte
Gerstetten Marktplatz jeden Freitag, falls dieser auf

einen Feiertag fällt, findet von 13.00 Uhr –
der Markt nicht statt. 18.00 Uhr

B. Jahrmärkte  

1. Gerstetten Marktplatz, Wasserstraße, Jeweils am 2. Mittwoch im Oktober von 8.00 - 18.00 Uhr
(Herbstmarkt) Seeplatz und in der Böhmenstraße bis

Kreuzung Schillerstraße/Werderstraße

2. Heldenfingen Soweit es die Witterungsverhältnisse Jeweils am Palmsonntag von 11.00 -19.00 Uhr
(Brezgenmarkt) erlauben, im Hungerbrunnental.

Bei schlechtem Wetter wird er in die
Rüblinger Straße nach Heldenfingen
verlegt. Ab Gebäude 8 dürfen die
Marktstände jedoch nur auf einer Fahr-
bahnseite aufgebaut werden. 

3. Gussenstadt Marktstraße Jeweils am 2. Samstag im Mai von 8.00 - 18.00 Uhr
(Maimarkt) 

4. Dettingen Anhauser Straße Jeweils am Montag nach von 8.00 – 18.00 Uhr
(Kirchweihmarkt) dem 3. Sonntag im Oktober

(Kirchweihmontag)


